
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1996/10/24 95/20/0551
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.10.1996

Index

41/02 Passrecht Fremdenrecht

49/01 Flüchtlinge

Norm

AsylG 1991 §1 Z1;

FlKonv Art1 AbschnA Z2;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie VwGH E 1993/10/07 93/01/0394 1

Stammrechtssatz

Der VwGH ist nicht der Au<assung, daß erfahrungsgemäß eine Verfolgung einem rationalen Kosten-Nutzen-Kalkül

gehorcht (Hinweis E 17.6.1992, 91/01/0207, 0208; hier: Verlust des Arbeitsplatzes).
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